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Fachspezifische Prüfungsordnungen für das Studien-
angebot in den Fächern Geographie, Franko- 

romanistik/Französisch, Hispanistik/Spanisch im 
Zwei-Fächer-Bachelorstudium im Rahmen der  

Kooperation der Universitäten Bremen und Oldenburg 

 Der Rektor der Universität Bremen hat am 14 . No-
vember 2011 nach § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 
(Brem .GBl . S . 375), die fachspezifischen Prüfungsord-
nungen für die nachfolgend aufgelisteten Studienan-
gebote im Rahmen der Kooperation der Universitäten 
Bremen und Oldenburg genehmigt:

Inhaltsverzeichnis

Fachspezifische Prüfungsordnungen für die Bache-
lorstudienangebote Geographie, Frankoromanistik/
Französisch, Hispanistik/Spanisch im Rahmen der 
Kooperation der Universitäten Bremen und Olden-
burg

A.  ÜBERGREIFENDE REGELUNGEN FÜR DIE AB-
SCHNITTE B – E

B.  FACHSPEZIFISCHE PRÜFUNGSORDNUNG FÜR
DAS STUDIENANGEBOT FÜR KOOPERATIONS-
STUDIERENDE MIT HEIMATUNIVERSITÄT
OLDENBURG IM STUDIENFACH GEOGRAPHIE
VOM 20. SEPTEMBER 2011

 Anlage 1 zu Abschnitt B: Studienverlaufspläne
der Studienprogramme A und C im Fach Geogra-
phie für Kooperationsstudierende mit Heimatuni-
versität Oldenburg sowie Prüfungsanforderun-
gen:

1 .1 .  Studienverlaufsplan Geographie –
Programm A – 30 CP (Creditpoints)

1 .1 .  Studienverlaufsplan Geographie – 
Programm C – 60 CP (Creditpoints)

 Anlage 2 zu Abschnitt B: Module des Wahl- und 
Wahlpflichtbereichs:

C.  FACHSPEZIFISCHE PRÜFUNGSORDNUNG FÜR
DAS STUDIENANGEBOT FÜR KOOPERATIONS-
STUDIERENDE MIT HEIMATUNIVERSITÄT OL-
DENBURG IM STUDIENFACH FRANKOROMA-
NISTIK/FRANZÖSISCH VOM 6. JULI 2011

 Anlage für Abschnitt C: Studienverlaufspläne der
Studienprogramme A und C im Fach Frankoro-
manistik/Französisch für Kooperationsstudieren-
de mit Heimatuniversität Oldenburg sowie Prü-
fungsanforderungen:

1 .2 . Programm A – 30 CP (Creditpoints)

1 .2 . Programm C – 60 CP (Creditpoints)

D.  FACHSPEZIFISCHE PRÜFUNGSORDNUNG FÜR
DAS STUDIENANGEBOT FÜR KOOPERATIONS-
STUDIERENDE MIT HEIMATUNIVERSITÄT
OLDENBURG IM STUDIENFACH HISPANISTIK/
SPANISCH VOM 6. JULI 2011

 Anlage für Abschnitt D – Hispanistik/Spanisch:
Studienverlaufspläne der Studienprogramme A
und C im Fach Hispanistik/Spanisch für Koopera-
tionsstudierende mit Heimatuniversität Olden-
burg:

1 .1 . Programm A – 30 CP (Creditpoints)

1 .2 . Programm C – 60 CP (Creditpoints)

E.  DURCHFUHRUNG VON PRÜFUNGEN IM ANT-
WORT-WAHL-VERFAHREN UND ZUR DURCH-
FÜHRUNG VON PRÜFUNGEN ALS „E-KLAU-
SUR“

A. 
Übergreifende Regelungen für die Abschnitte B - E

§1

Geltungsbereich 

(1) Die hier aufgeführten fachspezifischen Prü-
fungsordnungen gelten für Kooperationsstudierende 
mit Heimatuniversität Oldenburg, die im Rahmen ei-
nes Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs in ihrem 
Zweitfach an der Universität Bremen immatrikuliert 
sind . Grundlage dieses Kooperationsstudiums ist der 



1538 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 8 . Dezember 2011 Nr . 144 

Kooperationsvertrag zwischen der Universität Bremen 
und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
vom 2 . März 2006, insbesondere Abschnitt 5 .3 .2 .

 (2) Die hier dokumentierten fachspezifischen Prü-
fungsordnungen gelten zusammen mit:

 a)  der „Verordnung über Masterabschlüsse für Lehr-
ämter in Niedersachsen (Nds . Master VO-Lehr) 
in der Fassung vom 8 . November 2007, hier ins-
besondere die dortige Festlegung der zulässigen 
Fächerverbindungen (vgl . § 2 - § 6) für die jewei-
ligen Lehrämter, 

 b)  der „Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- 
und Zwei-Fächer-Bachelorstudiengänge an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg“ in 
der jeweils geltenden Fassung und zwar aus-
schließlich in den folgenden Teilen:

   i .  § 1 Studienziele, § 2 Zweck der Prüfungen,  
§ 3 Hochschulgrad, § 4 Dauer und Umfang 
des Studiums, Teilzeitstudium Absatz 1 und 2 
sowie § 5, der die Gliederung des Studiums 
und die Anzahl der zu erwerbenden Leis-
tungspunkte in den jeweiligen Fächern fest-
legt . 

   ii .  Wird das Modul Bachelorarbeit im Bremer 
Kooperationsfach belegt, so gelten zudem die 
§§ 20 - 24, in denen Bachelorarbeit und Ab-
schluss geregelt werden .

   iii .  Anlage 3 – Professionalisierungsbereich in 
der jeweils geltenden Fassung .

 c)  der „Praktikumsordnung für den fächerüber-
greifenden Bachelor-Studiengang“ an der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg in der je-
weils geltenden Fassung, 

 d)  dem „Allgemeinen Teil der Bachelorprüfungs-
ordnungen der Universität Bremen vom 27 . Ja-
nuar 2010“ in der jeweils geltenden Fassung  
ohne den gesamten Abschnitt I sowie ohne sämt-
liche darauf folgende Regelungen in den Ab-
schnitten II - V, die nicht die Modulebene betref-
fen . 

§ 2 

Empfehlungen Fremdsprachenkenntnisse

 Studierenden in den Bachelor-Fächern Franko- 
romanistik/Französisch und Hispanistik/Spanisch mit 
dem Studienziel Master of Education werden mit 
Blick auf die Verordnung über Masterabschlüsse für 
Lehrämter in Niedersachsen (Nds . Master VO-Lehr) in 
der Fassung vom 8 . November 2007, hier insbesonde-
re Anlage 4, Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen 
wie folgt empfohlen:

 a)  Studierende in diesen Fächern mit dem Studien-
ziel Master of Education (Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen, Lehramt an Realschulen) 
und Master of Education (Lehramt für Sonder-
pädagogik) müssen bis zur Anmeldung zur 
mündlichen Abschlussprüfung Kenntnisse in ei-
ner weiteren Fremdsprache nachweisen . Daher 
wird empfohlen, sich bereits während des Ba-
chelorstudiums um den Nachweis der von der 
Nds . MasterVO-Lehr vorgeschriebenen zusätzli-
chen Sprachkenntnisse zu bemühen .

 b)  Studierende in diesen Fächern mit dem Studien-
ziel Master of Education (Lehramt an Gymnasi-
en) müssen bis zur Anmeldung zur mündlichen 
Abschlussprüfung Kenntnisse in zwei weiteren 
Fremdsprachen nachweisen . Daher wird emp-
fohlen, sich bereits während des Bachelorstudi-
ums um den Nachweis der von der Nds . Master-
VO-Lehr vorgeschriebenen zusätzlichen Sprach-
kenntnisse zu bemühen . 

§ 3

Bescheinigungen, Zeugnis und Urkunde

 Die bestandenen Modulprüfungen werden von dem 
zuständigen Prüfungsamt an der Gastuniversität (an-
bietende Universität) bescheinigt . 

 Das Zeugnis und die Urkunde stellt die Carl von  
Ossietzky Universität Oldenburg aus . 

§ 4

Übergangsregelung

 (1) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen für die 
Bachelorstudienangebote Geographie, Frankoromanis-
tik/Französisch, Hispanistik/Spanisch treten nach der 
Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom  
1 . Oktober 2011 in Kraft . Sie gelten für Studierende, 
die ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Rah-
men eines Kooperationsstudiums Variante 1 (je ein 
Fach an jeder Universität) an der Universität Bremen 
in ein Kooperationsangebot immatrikuliert werden . 
Sie werden im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bre-
men veröffentlicht . 

 (2) Für alle im Sommersemester 2011 bereits im 
Rahmen des Kooperationsstudiums Variante 1 imma-
trikulierten Studierenden, die am 30 . September 2010 
bereits Prüfungsleistungen erbracht haben, gilt die 
Prüfungsordnung vom 24 . Oktober 2007 in der aktuel-
len Fassung . 

 (3) Die Prüfungsordnung vom 24 . Oktober 2007 tritt 
am 1 . April 2015 außer Kraft . Studierende, die bis zum 
1 . April 2015 ihr Studium nicht beendet haben, wech-
seln, auf Antrag auch früher, in die Prüfungsordnung 
vom 14 . November 2011 . Über die Anerkennung von 
Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss nach individueller Sachlage . 

B. 
Fachspezifische Prüfungsordnung für das Studien-
angebot für Kooperationsstudierende mit Heimat-

universität Oldenburg im Studienfach „Geographie" 
im Zwei-Fächer-Bachelorstudium

Vom 20 . September 2011

 Der Fachbereichsrat 08 (Sozialwissenschaften) hat 
am 20 . September 2011 gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 
des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in Ver-
bindung mit § 62 BremHG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375) folgende Prüfungs-
ordnung beschlossen: 

§ 1

Studienumfang 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
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Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von sechs Fachsemestern . 

 (2) Der Abschlussgrad wird entsprechend den gel-
tenden Regelungen der Universität Oldenburg verge-
ben . 

 (3) Das Fach „Geographie“ wird im Rahmen eines 
Oldenburger Zwei-Fächer–Bachelorstudienganges als 
Studienfach des Kooperationsstudiums Variante 1 an 
der Universität Bremen studiert . Das Fach Geographie 
kann in unterschiedlich umfänglichen Programmvari-
anten studiert werden: Programm A umfasst 30 Leis-
tungspunkte (Credit Points = CP), Programm C um-
fasst 60 CP .

§ 2

Studienaufbau 

 (1) Das Studium der studierbaren Programme A und 
C ist in Module gegliedert . 

 a)  Das Zweitfach Geographie vermittelt im Pro-
gramm A im Pflichtbereich (P) fachliche Grund-
lagen im Umfang von 30 CP (siehe Anlage 1 die-
ser fachspezifischen Ordnung / Abschnitt B) . 

 b)  Das Zweitfach Geographie vermittelt im Pro-
gramm C im Pflichtbereich (P) fachliche Grund-
lagen im Umfang 42 CP (siehe Anlage 1 dieser 
fachspezifischen Ordnung / Abschnitt B) und im 
Wahlpflichtbereich (WP) fachliche Grundlagen 
im Umfang von 18 CP, wobei aus den Wahlberei-
chen H und P je ein Modul absolviert werden 
muss (siehe Anlage 2 zu Abschnitt B ) .

 (2) Die im Studienplan vorgesehenen Pflichtmodule 
werden mindestens im jährlichen Turnus angeboten . 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im zweijährli-
chen Turnus angeboten .

 (3) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache, Module im Wahlpflichtbereich in der Regel 
in deutscher Sprache durchgeführt . 

 (4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (5) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 

 (6) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO der Universität Bremen durchgeführt . Dar-
über hinaus werden Lehrveranstaltungen in den fol-
genden Arten durchgeführt:

 –  Kurs

 –  Kolloquium

 –  Geländepraktikum 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT BPO1 der Universität Bremen durchgeführt . Dar-
über hinaus können Prüfungen in den im Folgenden 
aufgeführten Formen erfolgen:

Abschlussübung: 

 Die Studierenden bearbeiten in der Abschlussübung 
eine konkrete geographische Fragestellung und stel-
len das Ergebnis in kartographischer Form dar .

Abgabeumfang:

 –  eine thematische Karte,

 –   eine maximal dreiseitige schriftliche Ausarbei-
tung zur Durchführung der Analyse oder Ergeb-
nisdarstellung,

 –   alle erstellten Arbeitsdateien in digitaler Form . 
Bearbeitungszeitraum: maximal sechs Wochen

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw . E-Klausuren durchgeführt werden . Näheres re-
gelt Abschnitt E dieser Ordnung .

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO der Universität Bre-
men in der jeweils gültigen Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule .

§ 6

Modul Bachelorarbeit 

 (1) In dem in § 2 Absatz 1 dieser Ordnung aufge-
führten Programm A für Kooperationsstudierende mit 
Heimatuniversität Oldenburg kann keine Bachelorar-
beit geschrieben werden . 

 (2) In dem in § 2 Absatz 1 aufgeführten Programm C 
für Kooperationsstudierende mit Heimatuniversität 
Oldenburg kann mit Zustimmung der Prüferinnen/ 
Prüfer und auf Antrag eine Bachelorarbeit geschrie-
ben werden . Die Anforderungen müssen hierbei mit  
den Oldenburger Strukturvorgaben korrespondieren, 
die für die Thesis 12 CP sowie ein Begleitseminar im 
Umfang von 3 CP vorsehen . Der Antrag ist an das Prü-
fungsamt der Universität Oldenburg zu stellen .

 (3) Das Abschlussmodul (15 CP) setzt sich zusam-
men aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP und 
einem begleitenden Seminar im Umfang von 3 CP . Das 
Abschlussmodul wird mit der Bachelorarbeit und Kol-
loquium abgeschlossen . 

 (4) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen . Die Bearbeitungsfrist kann auf Antrag 
vom zuständigen2 Prüfungsausschuss und bei Vorlie-
gen gewichtiger Gründe um maximal vier Wochen 
verlängert werden . Der Umfang der Bachelorarbeit 
soll 40 Seiten (ohne Anlagen) nicht überschreiten . Für 
die Bachelorarbeit werden 12 CP vergeben .

 (5) Die Bachelorarbeit kann mit Genehmigung des 
Prüfungsausschusses auch als Gruppenarbeit mit bis 
zu drei Personen erstellt werden . Dann legt der Prü-
fungsausschuss den Umfang entsprechend fest .

1  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung . 

2  Zuständig ist in im Fall der Kooperationsstudierenden mit Heimatuni-
versität Oldenburg der jeweilige Prüfungsausschuss des Oldenburger 
Faches . 
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 (6) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder engli-
scher Sprache angefertigt .

 (7) Wird die Bachelorarbeit oder ein Teil einer Grup-
penarbeit mit „nicht ausreichend“ benotet, wird der/
dem betreffenden Kandidatin/Kandidaten auf Antrag 
einmalig ein neues Thema vergeben . Der Antrag ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen .

 (8) Zur Bachelorarbeit findet ein Kolloquium statt . 
Für Bachelorarbeit und Kolloquium wird eine gemein-
same Note gebildet, die mit 15 CP gewichtet wird . Die 
Bachelorarbeit fließt dabei mit 80% und das Kolloqui-
um mit 20% in die gemeinsame Note ein . Das Be-
gleitseminar wird unbenotet abgeschlossen . 

 (9) Die Fachnote Geographie wird aus den mit Leis-
tungspunkten gewichteten Noten der Module mit 
Ausnahme des Moduls Bachelorarbeit gebildet, sofern 
diese nicht aus der Gesamtnote herausgenommen 
werden . Das Modul Bachelorarbeit wird mit insgesamt 
15 CP gewichtet .

§ 7

Entfällt.

§ 8

Inkrafttreten 

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2011 in 
Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, die ihr 
Studium ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im 
Studienfach „Geographie“ im Zwei-Fächer-Bachelor-
studium mit Heimatuniversität Oldenburg aufneh-
men . 

 Genehmigt, Bremen, den 14 . November 2011

Der Rektor  
der Universität Bremen
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C. 
Fachspezifische Prüfungsordnung für das Studienan-
gebot für Kooperationsstudierende mit Heimatuni-

versität Oldenburg im Studienfach „Frankoromanis-
tik/Französisch" im Zwei-Fächer-Bachelorstudium 

Vom 6 . Juli 2011

 Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat auf seiner Sitzung am 6 . Juli 2011 ge-
mäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in Verbindung mit § 62 
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl .  
S . 375) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

§ 1

Studienumfang 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern . 

 (2) Der Abschlussgrad wird entsprechend den gel-
tenden Regelungen der Universität Oldenburg verge-
ben . 

 (3) Das Fach „Frankoromanistik/Französisch“ wird 
im Rahmen eines Oldenburger Zwei-Fächer–Bache-
lorstudiengangs als Kooperationsfach (Kooperations-
studium Variante 1) an der Universität Bremen stu-
diert . Das Kooperationsfach Frankoromanistik/Fran-
zösisch kann in verschiedenen Programmvarianten 
studiert werden . Programm A umfasst 30 Leistungs-
punkte (Credit Points = CP), Programm C umfasst 60 
CP .

§ 2

Studienaufbau 

 (1) Das Studium ist in Module gegliedert, die jeweils 
mit einer Modulprüfung abschließen .

 –   Im Zweitfach Frankoromanistik/Französisch 
werden im Programm A die Module im Pflicht-
bereich (P) im Umfang von 30 CP belegt (siehe 
die Anlage zu dieser fachspezifischen Prüfungs-
ordnung) .  

 –   Im Zweitfach Frankoromanistik/Französisch 
werden im Programm C die Module im Pflicht-
bereich (P) Module im Umfang von 48 CP und 
Wahlpflichtbereich (WP) im Umfang von 12 CP 
belegt . 

 (2) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten . 

 (3) Module und Prüfungen im Pflicht- und Wahl-
pflichtbereich werden in deutscher und/oder französi-
scher Sprache durchgeführt . 

 (4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen .

 (5) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 

 (6) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO der Universität Bremen durchgeführt .

 (7a) Ein studienrelevanter Auslandsaufenthalt ist 
für das Studienprogramm Variante A (30 CP) nicht ob-
ligatorisch, wird aber empfohlen .

 (7b) Das Programm C beinhaltet ein mindestens 
viermonatiges obligatorisches Auslandsstudium . Es 
können im Auslandsstudium erfolgreich absolvierte 
Lehrveranstaltungen im Umfang von bis zu 27 CP in 
einem Semester für das Studium der Frankoromanistik 
anerkannt werden . Zum Abschluss eines Lernvertrags 
(„Learning Agreements“) zwischen Studierenden und 
Fachbereich vor Antritt des Auslandsaufenthalts wird 
dringend geraten, um eine problemlose Anerkennung 
der im Ausland erworbenen CP gewährleisten zu kön-
nen .

 (8)  Anstelle des Auslandsstudiums kann auch ein 
studienrelevanter Auslandsaufenthalt als Fremdspra-
chenassistentin/Fremdsprachenassistent oder in be-
gründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses ein mindestens viermonatiges 
Praktikum in einem französischsprachigen Land erfol-
gen .

 (9)  Der sprachbezogene,  studienrelevante Aus-
landsaufenthalt von insgesamt mindestens vier Mona-
ten kann im Programm C oder beim Studium zweier 
fremdsprachiger Philologien in einem der beiden Fä-
cher in maximal vier Teilabschnitten erbracht werden .

 (10) In der Form der gestückelten studienrelevan-
ten Auslandsaufenthalte können für das Programm C 
auch entsprechende sprachbezogene, studienrelevan-
te Auslandsaufenthalte anerkannt werden, die vor 
Studienbeginn stattgefunden, aber zu Studienbeginn 
nicht länger als drei Jahre zurückgelegen haben .

 (11) In Härtefällen kann der Prüfungsausschuss ei-
ne Befreiung vom Auslandsmodul aussprechen und 
eine geeignete Modulersatzleistung festlegen . 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT BPO1 der Universität Bremen durchgeführt . Weite-
re mögliche Prüfungsformen und Spezifizierungen im 
Studienfach Frankoromanistik/Französisch sind:

 –   Präsentationsleistung, bestehend aus einer 
mündlichen, im Regelfall medial gestützten Prä-
sentation in der Lehrveranstaltung, der schriftli-
chen Dokumentation des Präsentierten und ei-
ner kleinen schriftlichen Ausarbeitung im Um-
fang von bis zu 5 Seiten . 

 –   Portfolio, bestehend aus einer offenen Anzahl 
unterschiedlicher schriftlicher und mündlicher 
dokumentierter Leistungen, die zusammenfas-
send bewertet werden .

 –   Test im Bereich der sprachpraktischen Übungen . 
Der Test kann aus schriftlichen und mündlichen 
Anteilen bestehen, die aber nicht über 90 Minu-
ten schriftliche Tests und 30 Minuten mündliche 
Tests hinausgehen . Es wird eine Gesamtnote für 
alle Testteile vergeben, die sich nach dem er-
reichten Wert und dem jeweiligen Zielwert im 
Modul in Bezug auf den europäischen Referenz-
rahmen richtet . 

1  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung . 
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  Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin/eines Prüfers darüber hinaus 
noch weitere Prüfungsformen zulassen .

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw . E-Klausuren durchgeführt werden . Näheres re-
gelt Abschnitt E dieser Ordnung . 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO der Universität Bre-
men in der jeweils gültigen Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es sind in der Regel keine Zulassungsvoraussetzun-
gen für Module vorhanden . Aufgrund der sprachli-
chen Lernprogression und der aufbauenden didakti-
schen Progression wird eine sinnvolle Reihenfolge der 
Module dringend empfohlen (s . Anlage Studienver-
laufspläne) .

§ 6

Modul Bachelorarbeit 

 (1) In dem in § 2 Absatz 1 aufgeführten Programm A 
für Kooperationsstudierende mit Heimatuniversität 
Oldenburg kann keine Bachelorarbeit geschrieben 
werden . 

 (2) In dem in § 2 Absatz 1 aufgeführten Programm C 
für Kooperationsstudierende mit Heimatuniversität 
Oldenburg kann mit Zustimmung der Prüferinnen/
Prüfer und auf Antrag eine Bachelorarbeit  geschrie-
ben werden . Die Anforderungen müssen hierbei mit  

den Oldenburger Strukturvorgaben korrespondieren, 
die für die Thesis 12 CP sowie ein Begleitseminar im 
Umfang von 3 CP vorsehen . Der Antrag ist an das Ol-
denburger Prüfungsamt zu stellen .

 (3) Das Modul Bachelorarbeit (D1-3-P) setzt sich zu-
sammen aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP 
und einem begleitenden Seminar im Umfang von  
3 CP . Für die Kooperationsstudierende mit Heimatuni-
versität Oldenburg sind beide Teile des Moduls obli-
gatorisch

 (4) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
10 Wochen . Der zuständige2 Prüfungsausschuss kann 
auf begründeten Antrag eine einmalige Verlängerung 
um maximal 3 Wochen genehmigen . 

 (5) Die Bachelorarbeit wird als Einzelarbeit erstellt . 

 (6) Das begleitende Seminar enthält eine Studien-
leistung und bleibt unbenotet; die Modulnote ent-
spricht der Note der Bachelorarbeit . 

§ 7

Entfällt.

§ 8

Inkrafttreten 

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2011 in 
Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, die ihr 
Studium ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im 
Studienfach „Frankoromanistik/Französisch“ im Zwei-
Fächer-Bachelorstudium mit Heimatuniversität Olden-
burg aufnehmen . 

 Genehmigt, Bremen, den 14 . November 2011

Der Rektor der 
Universität Bremen

2  Zuständig ist in im Fall der Kooperationsstudierenden mit Heimatuni-
versität Oldenburg der jeweilige Prüfungsausschuss des Oldenburger 
Faches .  
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D. 
Fachspezifische Prüfungsordnung für das Studien-
angebot für Kooperationsstudierende mit Heimatu-
niversität Oldenburg im Studienfach „Hispanistik/

Spanisch" im Zwei-Fächer-Bachelorstudium

Vom 6 . Juli 2011

 Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat auf seiner Sitzung am 6 . Juli 2011 ge-
mäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in Verbindung mit § 62 
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl .  
S . 375) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

§ 1

Studienumfang 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern . 

 (2) Der Abschlussgrad wird entsprechend den gel-
tenden Regelungen der Universität Oldenburg verge-
ben . 

 (3) Das Fach „Hispanistik/Spanisch“ wird im Rah-
men eines Oldenburger Zwei-Fächer–Bachelorstudi-
engangs als Kooperationsfach (Kooperationsstudium 
Variante 1) an der Universität Bremen studiert . Das 
Kooperationsfach Hispanistik/Spanisch kann in ver-
schiedenen Programmvarianten studiert werden . Pro-
gramm A umfasst 30 Leistungspunkte (Credit Points = 
CP) . Programm C umfasst 60 CP .

§ 2

Studienaufbau 

 (1) Das Studium ist in Module gegliedert, die jeweils 
mit einer Modulprüfung abschließen .

 –   Im Zweitfach Hispanistik/Spanisch werden im 
Programm A die Module im Pflichtbereich (P) im 
Umfang von 30 CP belegt

 –   Im Zweitfach Hispanistik/Spanisch werden im 
Programm C die  im Pflichtbereich (P) Module 
im Umfang von 54 CP und im Wahlpflichtbereich 
(WP) im Umfang von 6 CP belegt . 

 (2) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten . 

 (3) Module sowie Prüfungen im Pflicht- und Wahl-
pflichtbereich werden in deutscher und/oder spani-
scher Sprache durchgeführt . 

 (4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (5) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 

 (6) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO der Universität Bremen durchgeführt . 

 (7a) Ein studienrelevanter Auslandsaufenthalt ist 
für das Studienprogramm Variante A (30 CP) nicht ob-
ligatorisch, wird aber empfohlen .

 (7b) Das Studienprogramm Variante C (60 CP) be-
inhaltet ein mindestens viermonatiges obligatorisches 
Auslandsstudium . Es können im Auslandsstudium er-
folgreich absolvierte Lehrveranstaltungen im Umfang 
von bis zu 27 CP in einem Semester für das Studium 
der Hispanistik/Spanisch anerkannt werden . Zum Ab-
schluss eines Lernvertrags („Learning Agreements“) 
zwischen Studierenden und Fachbereich vor Antritt 
des Auslandsaufenthalts wird dringend geraten, um 
eine problemlose Anerkennung der im Ausland er-
worbenen CP gewährleisten zu können .

 (8)  Anstelle des Auslandsstudiums kann auch ein 
studienrelevanter Auslandsaufenthalt als Fremdspra-
chenassistentin/Fremdsprachenassistent oder in be-
gründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses ein mindestens viermonatiges 
Praktikum in einem spanischsprachigen Land erfol-
gen .

 (9)  Der sprachbezogene, studienrelevante Aus-
landsaufenthalt von insgesamt mindestens vier Mona-
ten kann im Programm C oder beim Studium zweier 
fremdsprachiger Philologien in einem der beiden Fä-
cher in maximal vier Teilabschnitten erbracht wer-
den .

 (10) In der Form der gestückelten studienrelevan-
ten Auslandsaufenthalte können für das Programm C 
auch entsprechende sprachbezogene, studienrelevan-
te  Auslandsaufenthalte anerkannt werden, die vor 
Studienbeginn stattgefunden, aber zu Studienbeginn 
nicht länger als drei Jahre zurückgelegen haben .

 (11) In Härtefällen kann der Prüfungsausschuss ei-
ne Befreiung vom Auslandsmodul aussprechen und 
eine geeignete Modulersatzleistung festlegen . 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 f . 
AT BPO1 der Universität Bremen durchgeführt . Weite-
re mögliche Prüfungsformen und Spezifizierungen im 
BA Hispanistik/Spanisch sind: 

 a)  Präsentationsleistung, bestehend aus einer 
mündlichen, im Regelfall medial gestützten Prä-
sentation in der Lehrveranstaltung, der schriftli-
chen Dokumentation des Präsentierten und ei-
ner kleinen schriftlichen Ausarbeitung im Um-
fang von bis zu 5 Seiten . 

 b)  Portfolio, bestehend aus einer offenen Anzahl 
unterschiedlicher schriftlicher und mündlicher 
dokumentierter Leistungen, die zusammenfas-
send bewertet werden .

 c)  Test im Bereich der sprachpraktischen Übungen . 
Der Test kann aus schriftlichen und mündlichen 
Anteilen bestehen, die aber nicht über 90 Minu-
ten schriftliche Tests und 30 Minuten mündliche 
Tests hinausgehen . Es wird eine Gesamtnote für 
alle Testanteile vergeben, die sich nach dem er-
reichten Wert und den jeweiligen Zielwert im 
Modul in Bezug auf den europäischen Referenz-
rahmen richtet . 

1  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung . 
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  Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungs-
formen zulassen . 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw . E-Klausuren durchgeführt werden . Näheres re-
gelt Abschnitt E dieser Ordnung . 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es sind in der Regel keine Zulassungsvoraussetzun-
gen für Module vorhanden . Aufgrund der sprachli-
chen Lernprogression und der aufbauenden didakti-
schen Progression wird eine sinnvolle Reihenfolge der 
Module dringend empfohlen (s . Anlage Studienver-
laufspläne) .

§ 6

Modul Bachelorarbeit 

 (1) In dem in § 2 Absatz 1 aufgeführten Programm A 
für Kooperationsstudierende mit Heimatuniversität 
Oldenburg kann keine Bachelorarbeit geschrieben 
werden . 

 (2) In dem in § 2 Absatz 1 aufgeführten Programm C 
für Kooperationsstudierende mit Heimatuniversität 
Oldenburg kann mit Zustimmung der Prüferinnen/
Prüfer und auf Antrag eine Bachelorarbeit  geschrie-
ben werden . Die Anforderungen müssen hierbei mit  
den Oldenburger Strukturvorgaben korrespondieren, 

die für die Thesis 12 CP sowie ein Begleitseminar im 
Umfang von 3 CP vorsehen . Der Antrag ist an das Ol-
denburger Prüfungsamt zu stellen .

 (3) Das Modul Bachelorarbeit setzt sich zusammen 
aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP und ei-
nem begleitenden Seminar im Umfang von 3 CP . Für 
Kooperationsstudierende mit Heimatuniversität Ol-
denburg sind beide Teile obligatorisch . 

 (4) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
10 Wochen . Der zuständige2 Prüfungsausschuss kann 
auf begründeten Antrag eine einmalige Verlängerung 
um maximal 3 Wochen genehmigen . 

 (5) Die Bachelorarbeit wird als Einzelarbeit erstellt . 

 (6) Das begleitende Seminar enthält eine Studien-
leistung und bleibt unbenotet, die Modulnote ent-
spricht der Note der Bachelorarbeit . 

§ 7

Entfällt.

§ 8

Inkrafttreten

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2011 in 
Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, die ihr 
Studium ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im 
Studienfach „Hispanistik/Spanisch“ im Zwei-Fächer-
Bachelorstudium mit Heimatuniversität Oldenburg 
aufnehmen . 

 Genehmigt, Bremen, den 14 . November 2011

Der Rektor  
der Universität Bremen

2  Zuständig ist in im Fall der Kooperationsstudierenden mit Heimatuni-
versität Oldenburg der jeweilige Prüfungsausschuss des Oldenburger 
Faches .  
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E. 
Durchführung von Prüfungen im  

Antwort-Wahl-Verfahren und zur Durchführung von 
Prüfungen als „E-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen im 
Antwort-Wahl-Verfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindes-
tens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten ausschließlich durch 
Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der fal-
schen Antworten erreicht werden kann . Prüfungen 
bzw . Prüfungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind 
nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nach-
weis zu erbringen, dass die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des 
Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann . Eine Prüfung im Antwort-
Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin bzw . einem Prü-
fer gemäß § 27 AT BPO vorzubereiten . Die Prüferin 
bzw . der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert 
die Fragen und legt die Antwortmöglichkeiten fest . 
Ferner erstellt sie bzw . er das Bewertungsschema ge-
mäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prü-
fung an . Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prü-
fungsaufgabe im Mehrfach-Antwort-Wahl-Verfahren 
ist zulässig . 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kennt-
nisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustel-
len . Die Prüferin bzw . der Prüfer kann auch einen Pool 
von gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen . In der 
Prüfung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils 
unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung . 
Die Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl . Die 
Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sicherge-
stellt sein . Die Voraussetzungen für das Bestehen der 
Prüfung sind vorab festzulegen . Ferner sind für jede 
Prüfung

 –  die ausgewählten Fragen,

 –  die Musterlösung und

 –  das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen . 

 (3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat mindestens 50 Prozent der insge-
samt erreichbaren Punkte erzielt hat . Liegt der Ge-
samtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten 
Punkte unter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren 
Punkte, so ist die Klausur auch bestanden, wenn die 
Zahl der von der Kandidatin oder dem Kandidaten er-
reichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleis-
tung aller Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als  
15 Prozent unterschreitet . Ein Bewertungsschema, das 
ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, 
ist unzulässig . 

 (4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wur-
de die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 
erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte er-
zielt, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“,  wenn mindestens 50 aber weniger 
als 75 Prozent,

„befriedigend“,  wenn mindestens 25 aber weniger 
als 50 Prozent,

„ausreichend“  wenn keine oder weniger als 25 Pro-
zent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wur-
den .

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungs-
aufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich 
und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen 
darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß 
Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind . Ergibt die Überprü-
fung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen . Die Zahl der für die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prüfungs-
aufgaben mindert sich entsprechend . Die Verminde-
rung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil der Studierenden auswirken . Übersteigt 
die Zahl der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufga-
ben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt er-
reichbaren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu 
wiederholen; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, 
in deren Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Ver-
fahren zu erbringen ist . 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2 . Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil .

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“

 (1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt . Eine 
„E-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw . der 
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Mo-
duls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie 
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden . 

 (2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Pro-
tokollführer) durchzuführen . Über den Prüfungsver-
lauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die minde-
stens die Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und – 
kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie 
eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen 
sind . Es muss sichergestellt werden, dass die elektro-
nischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandida-
tinnen und Kandidaten zugeordnet werden können . 
Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den 
Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT BPO die Möglich-
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keit der Einsichtnahme in die computergestützte Prü-
fung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu ge-
währen . Die Aufgabenstellung einschließlich der Mu-
sterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prü-
fungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren .
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